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Die Bundestierärztekammer ist eine Arbeitsgemeinschaft der 17 Landes-/Tierärztekammern in Deutschland. Sie vertritt 
die Belange aller rund 43.000 Tierärztinnen und Tierärzte, Praktiker, Amtsveterinäre, Wissenschaftler und Tierärzte in 
anderen Berufszweigen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit auf Bundes- und EU-Ebene. 

  
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) wurde im Jahr 1985 gegründet. Mitglieder sind derzeit deutsch-
landweit rund 1.400 Tierärzte und etwa 40 Naturwissenschaftler verwandter Disziplinen, denen Tierschutz ein wichtiges 
Anliegen ist.  

 
Tiertransporte bedeuten Stress!  
Kälber sind beim Transport besonders gefährdet  

 

(BTK/TVT/Berlin, 08.02.2021) – Die Bundestierärztekammer (BTK) und die Tierärztliche Ver-

einigung für Tierschutz (TVT) haben gemeinsam ein Positionspapier erarbeitet, in dem wich-

tige veterinär- und tierschutzfachliche Forderungen zum Transport von Kälbern formuliert sind.  
 

„Tiertransporte sind immer mit unvermeidbarem Stress für die Tiere verbunden. Gerade bei so 

jungen Tieren, wie Kälbern, darf das geringe Anpassungsvermögen bei der Bewältigung von 

Stresssituationen keinesfalls überfordert werden“, sagt Dr. Uwe Tiedemann, Präsident der 

BTK. Vor Beginn des Transportes muss die Notwendigkeit eines Transportes gegeben sein, 

die Transportfähigkeit eines jeden Tieres sorgfältig geprüft werden und das  Einhalten der Tier-

schutzanforderungen sowie die Bedarfsdeckung der Tiere unter den jeweils zu erwartenden 

Transportbedingungen gewährleistet sein. Das Positionspapier soll eine veterinärfachliche Be-

wertung zum Transport von Kälbern darlegen. „Gleichzeitig möchten wir auf rechtliche Ände-

rungen hinwirken und bis dahin die Einhaltung ergänzender Mindestanforderungen an den 

Transport von Kälbern einfordern“, erklärt Andreas Franzky, Vorsitzender der TVT. 
 

Veterinär-/tierschutzfachliche Forderungen sind u. a.: 

 Kälber sind bis zum Abschluss der 4. Lebenswoche nicht transportfähig. 

 Die Transportdauer nicht abgesetzter/nicht entwöhnter Kälber darf acht Stunden nicht 

übersteigen. 

 Nicht abgesetzte Kälber dürfen vom Herkunftsbestand bis zum endgültigen Bestimmungs-

ort über maximal eine Sammelstelle befördert werden, sie müssen dort bedarfs- und ver-

haltensgerecht gefüttert und getränkt werden. 

 Kälber dürfen erst dann mehr als acht Stunden transportiert werden, wenn sie ihren Bedarf 

für Erhaltung und Aufbau über Festfutter und Wasser decken können, also frühestens, 

wenn der Prozess des Absetzens abgeschlossen ist. Kälber dürfen nicht erst für den Trans-

port abgesetzt werden. 
 

 

 

Weitere Informationen 

Positionspapier zum Transport von Kälbern 
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